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Monatsinformation 

März 2023 

Guten Tag, 

die Dezember-Soforthilfe ist am 14.11.2022 vom Bundesrat beschlossen worden 
und am 19.11.2022 in Kraft getreten. Das Jahressteuergesetz 2022 enthält 
dafür eine Ergänzung der Besteuerung von sonstigen Leistungen. Wie nicht an- 
ders zu erwarten, muss dafür eine komplizierte Regelung herhalten, die zu drei 
neuen Paragrafen des Einkommensteuergesetzes geführt haben. 

Das Bundesfinanzministerium hat ein Entwurfsschreiben zu Praxisfragen zum 
Nullsteuersatz für Umsätze im Zusammenhang mit bestimmten Photovoltaikan- 
lagen veröffentlicht. Das Entwurfsschreiben enthält wichtige Abgrenzungen und 
Erläuterungen für Betroffene und stellt etliche Punkte klar, die in der Praxis für 
Verunsicherung gesorgt hatten. 

Der Bundesfinanzhof hatte zum Vorsteuerabzug aus dem nur gelegentlichen 
Erwerb sog. Luxusfahrzeuge einer Verwaltungs-GmbH mit andersartiger Haupt- 
tätigkeit zu entscheiden. 

Der Bundesfinanzhof vertrat in einem weiteren Urteil die Auffassung, dass bei 
fehlenden Vergleichspreisen für andere Grundstücke auch ein zeitnah zur Schen- 
kung vereinbarter Kaufpreis für das betreffende Grundstück maßgebend sein 
kann. Ein Beispielsfall macht erkennbar, welche erheblichen Auswirkungen die 
unterschiedlichen Bewertungsverfahren auf die festzusetzende Schenkungsteuer 
haben. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen 
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Schmid 
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Soforthilfe

Steuerfragen rund um die Dezember-Soforthilfe

Diese Soforthilfe ist am 14.11.2022 vom Bundesrat be-
schlossen worden und am 19.11.2022 in Kraft getreten. 
Entsprechend ihrer Abkürzung „EWSG“ betrifft sie staatliche 
Maßnahmen gegen die erheblich gestiegenen Energie-
kosten bei den Letztverbrauchern für Erdgas und Fernwär-
me. Sie tritt neben die Energiepreispauschale von einmalig 
���|'WTQ�\WT�8GTTKPIGTWPI�FGT�5VTQORTGKUGTJÒJWPIGP��

Anspruchsberechtigt sind einmal private Haushalte sowie 
gewerbliche und industrielle Abnehmer mit einem Gasver-
DTCWEJ�XQP�LÀJTNKEJ�DKU�\W����|/KQ��M9J��&KG�'PVNCUVWPI�

bestand in der Übernahme der Gas-Abschlagszahlung 
für den Monat Dezember 2022 durch den Staat. Für die 
Fern-Wärme wurde eine pauschale Zahlung als Zuschuss 
geleistet, die sich an der Abschlagszahlung für den Sep-
tember 2022 orientierte. Diese vom Staat getragenen 
.GKUVWPIGP�UKPF�HØT�DGUVKOOVG�'ORHÀPIGT�UVGWGTR�KEJVKI��

Das Jahressteuergesetz 2022 enthält dafür einen eigens 
FCHØT�IGUEJCHHGPGP�#DUEJPKVV�
:8+��$GUVGWGTWPI�FGT�)CU��

9ÀTOGRTGKUDTGOUG��OKV�XKGT�0QTOGP�
��|����s�����'5V)���

Zunächst wird festgelegt, dass diese Soforthilfe erst ab den 
)TGP\GP�FGT�5VGWGTR�KEJV�\WO�5QNKFCTKVÀVU\WUEJNCI�UVGWGT-
R�KEJVKI�YKTF��&�|J��CD�GKPGO�UVGWGTR�KEJVKIGP�'KPMQOOGP�

XQP�������| 'WTQ� HØT� FKG� 'KP\GNXGTCPNCIWPIGP�WPF� XQP�

�������|'WTQ�HØT�<WUCOOGPXGTCPNCIWPIGP�XQP�'JGICVVGP��

#D�GKPGO�UVGWGTR�KEJVKIGP�'KPMQOOGP�XQP��������|'WTQ�

D\Y���������|'WTQ�KUV�FKG�IGUCOVG�5QHQTVJKNHG�UVGWGTR�KEJ-
tig. Für die Einkünfte zwischen diesen jeweiligen Beträgen 
wird die Bezeichnung „Milderungszone“ eingeführt. Für 
FKG�'KPMQOOGPUVGWGTR�KEJV�FGT�&G\GODGT�*KNHG�\YKUEJGP�

FKGUGP�DGKFGP�$GVTÀIGP�s�CNUQ� KP�FGT�/KNFGTWPIU\QPG�s�

kann nur der Gesetzestext als Erklärung des Betrages der 
5VGWGTR�KEJV�YGKVGTJGNHGP��

d+O�$GTGKEJ�FGT�/KNFGTWPIU\QPG�KUV�CNU�<WTGEJPWPIUDGVTCI�

PCEJ��|����#DU�| ��PWT� FGT� $TWEJVGKN� FGT� 'PVNCUVWPIGP�

FGU��|����#DU�|�� GKP\WDG\KGJGP��FGT� UKEJ� CNU�&KHHGTGP\�

aus dem individuellen zu versteuernden Einkommen des 
5VGWGTR�KEJVKIGP�WPF�FGT�7PVGTITGP\G�FGT�/KNFGTWPIU\QPG�

dividiert durch die Breite der Milderungszone ergibt.“

$NGKDV� PWT� PQEJ� CP\WOGTMGP�� FCUU� FKG�8GTUVGWGTWPI� KP�

FGO� ,CJT�GTHQNIGP� UQNN�� KP�FGO�FKG�8GTUQTIWPIUDGVTKGDG�

über die Beträge der Soforthilfe eine Abrechnung erteilen! 
Dies dürfte in der Regel das Jahr 2023 sein. Bis zur Abgabe 
FKGUGT�5VGWGTGTMNÀTWPI�YKTF�FKG�5VGWGTR�KEJV�KP�FGT�/KNFG-
TWPIU\QPG�UKEJGTNKEJ�IGPCWGT�GTNÀWVGTV�YGTFGP�MÒPPGP�

Einkommensteuer

Erträge aus Mitarbeiterbeteiligungen: Einkünfte 

aus Kapitalvermögen oder aus nichtselbstständiger 

Arbeit?

Wenn sich ein Arbeitnehmer kapitalmäßig an seinem 
Arbeitgeber beteiligt, kann die Beteiligung eigenständige 
Erwerbsgrundlage sein, sodass damit in Zusammenhang 
stehende Erwerbseinnahmen und Erwerbsaufwendungen 
KP� MGKPGO�GKPMQOOGPUVGWGTTGEJVNKEJ�GTJGDNKEJGP�8GTCP-
lassungszusammenhang zum Arbeitsverhältnis stehen. So 
entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg.

Der Arbeitnehmer nutzt in diesem Fall sein Kapital als eine 
vom Arbeitsverhältnis unabhängige und eigenständige 
Erwerbsgrundlage zur Einkünfteerzielung. Die daraus er-
zielten laufenden Erträge sind dann keine Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit, sondern solche aus Kapital-
XGTOÒIGP�

Bei Lernschwäche Nachhilfekosten steuermindernd 

geltend machen

Wenn die Lernschwierigkeit eines Kindes vom Amtsarzt 
oder dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 
CVVGUVKGTV�YQTFGP� KUV�� MÒPPGP�-QUVGP� HØT�0CEJJKNHG� CNU�

CW»GTIGYÒJPNKEJG�$GNCUVWPIGP�CDIGUGV\V�YGTFGP��YGPP�

die dadurch verursachten Kosten eine gewisse Grenze 
ØDGTUVGKIGP��&KG�*ÒJG�FGT�$GNCUVWPIUITGP\G�JÀPIV� XQO�

Familienstand und dem Einkommen der Eltern ab.

8QTCWUUGV\WPI�KUV�LGFQEJ��FCUU�FCU�#VVGUV�GKPIGJQNV�YQTFGP�

ist, bevor die Nachhilfestunden beginnen. Zu den bekann-
testen Lernschwächen zählen die Lese-Rechtschreib-Schwä-
che (Legasthenie), das erschwerte Erlernen des Rechnens 

&[UMCNMWNKG���FCU�#WHOGTMUCOMGKVUFG�\KV�5[PFTQO� 
#&5��

WPF�FKG�#WHOGTMUCOMGKVUFG�\KV�*[RGTCMVKXKVÀVUUVÒTWPI�

(ADHS).

Absetzen lassen sich nicht nur die Kosten für die Nach-
JKNHGUVWPFGP�DGK�SWCNK�\KGTVGP�0CEJJKNHGNGJTGTP�� UQPFGTP�

etwa auch Kosten für Arztbesuche und Medikamente, für 
eine psychotherapeutische Behandlung oder für entspre-
chende Fahrtkosten, sofern die Krankenkasse nicht dafür 
aufkommt.
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Seit Jahren bestehende ständige Übung, 
/KVCTDGKVGTDQPK�QJPG�TGEJVNKEJG�8GTR�KEJVWPI�CP�

die Mitarbeiter auszuzahlen – Rückstellung möglich

'KPG�MØPHVKI�GPVUVGJGPFG�8GTDKPFNKEJMGKV�JCVVG� KJTG�YKTV-
UEJCHVNKEJG�8GTWTUCEJWPI� KP� FGT� 8GTICPIGPJGKV��YGPP�
die Mitarbeiterboni in der Hauptsache die Leistungen 

der Mitarbeiter im abgelaufenen Geschäftsjahr abgelten 

UQNNVGP� 
JKGT��$QPK�CNU� \WUÀV\NKEJGU�8GTIØVWPIUKPUVTWOGPV�
neben dem Festgehalt oder anderen Gehaltsbestandtei-

NGP���&CTCWU� HQNIV� GKP�8GTCPNCUUWPIU\WUCOOGPJCPI�OKV�
der Arbeitsleistung der Mitarbeiter für das abgelaufene 

Geschäftsjahr. Dem steht nicht entgegen, dass Mitarbei-

terboni zudem dem Zweck dienen, die Mitarbeiter auch 

HØT�FKG�<WMWPHV�CP�FCU�7PVGTPGJOGP�\W�DKPFGP��YGPP�GU�
sich hierbei lediglich um einen Nebenzweck handelt, wel-

cher den Hauptzweck (Abgeltung der Arbeitsleistung im 

abgelaufenen Geschäftsjahr) zumindest nicht überlagert. 

So das Finanzgericht Münster.

$GK�FGT�4ØEMUVGNNWPIUDKNFWPI�MÒPPGP�YGTVCWHHCNNGPFG�7O-

stände, die spätestens bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die 

Bilanz im ordnungsgemäßen Geschäftsgang aufzustellen 

gewesen wäre, bekannt wurden, berücksichtigt werden. 

Soweit die bei der Festsetzung von Mitarbeiterboni berück-

sichtigten Kriterien (Wachstumsdynamik, Auftragsbestand, 

Ertragsentwicklung, Finanzlage) auf die Bilanz und den 

Geschäftsbericht eines Geschäftsjahres fußen, handelt es 

UKEJ�WO�7OUVÀPFG��FKG�CO�LGYGKNKIGP�$KNCP\UVKEJVCI�DGTGKVU�
vorlagen, aber erst im Zeitraum zwischen Bilanzstichtag und 

Bilanzerstellung bekannt wurden.

Umsatzsteuer

BMF-Entwurfsschreiben zum Nullsteuersatz 
bestimmter Photovoltaikanlagen

'TUVG�(TCIGP�CWU�FGT�2TCZKU�YKNN�FCU�$WPFGU�PCP\OKPKUVG-

rium (BMF) wohl zeitnah beantworten und hat ein erstes 

Entwurfsschreiben zum Nullsteuersatz bestimmter Photo-

XQNVCKMCPNCIGP�XGTÒHHGPVNKEJV��

Das Schreiben stellt etliche Punkte klar, die in der Praxis für 

8GTWPUKEJGTWPI�IGUQTIV�JCVVGP��&GT�'PVYWTH�UVGNNV�PWPOGJT�
UKEJGT��FCUU�FGT�8GTMCWH�QFGT�CWEJ�FKG�WPGPVIGNVNKEJG�̧ DGT-
VTCIWPI�GKPGT�28�#PNCIG�FWTEJ�GKPGP�7PVGTPGJOGT� 
FGT�
kein Kleinunternehmer ist) an einen Erwerber eine nicht 

steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen darstellen 

wird. Wenn der Erwerber die Kleinunternehmerregelung in 

#PURTWEJ�PGJOGP�OÒEJVG��OWUU�GT�HQNINKEJ�FKG�4GIGNWPIGP�
\WT�8QTUVGWGTDGTKEJVKIWPI�KO�#WIG�DGJCNVGP�

+P�FGT�8GTICPIGPJGKV�JCDGP�XKGNG�$GVTGKDGT�XQP�28�#PNCIGP�
auf die umsatzsteuerliche Kleinunternehmerregelung 

verzichtet, weil es für sie wirtschaftlicher war, bei der An-

UEJCHHWPI�FGP�8QTUVGWGTCD\WI�IGNVGPF�\W�OCEJGP��(QNINKEJ�
mussten sie privat verbrauchten Strom der Wertabgabenbe-

UVGWGTWPI�WPVGTYGTHGP��&KG�KP�#D\WI�IGDTCEJVG�8QTUVGWGT�
wurde so nachgelagert ausgeglichen. Daran ändert sich 

auch nach dem 31.12.2022 nichts.

7PVGTPGJOGT�� FKG� CD� ����� GKPG� 28�#PNCIG� GTYGTDGP��
MÒPPGP� CWHITWPF�FGU�0WNNUVGWGTUCV\GU� JKPIGIGP� MGKPG�
8QTUVGWGT�KP�#D\WI�DTKPIGP��&CU�$/(�'PVYWTHUUEJTGKDGP�
UVGNNV�MNCT��FCUU�FCJGT�MGKP�#WUINGKEJ�GKPGU�8QTUVGWGTCD\WIU�
erforderlich ist und folglich anders als bislang bei der pri-

vaten Stromentnahme keine unentgeltliche Wertabgabe 

zu versteuern ist. Neuanlagen-Betreiber generieren somit 

GKPGP�YKTVUEJCHVNKEJGP�8QTVGKN�

#NVCPNCIGP�CWU�FGO�7PVGTPGJOGPUXGTOÒIGP�\W�GPVPGJ-

OGP�WPF�KO�2TKXCVXGTOÒIGP�\W�PWV\GP��FØTHVG�CVVTCMVKXGT�
werden. Die Entnahme einer Altanlage ist zwar steuerbar, 

UQNN�CDGT�WPVGT�FGP�ØDTKIGP�8QTCWUUGV\WPIGP�
PWT��OKV�FGO�
Nullsteuersatz besteuert werden. An dieser Stelle sieht das 

Entwurfsschreiben eine gravierende Einschränkung vor. Die 

'PVPCJOG�UQNN�PWT�OÒINKEJ�UGKP��YGPP�OKPFGUVGPU������
des erzeugten Stroms für nichtunternehmerische Zwecke 

verwendet wird.

Hinweis: 

#WU�5KEJV�FGU�&GWVUEJGP�5VGWGTDGTCVGTXGTDCPFU�G��8��
fehlt es hierfür an einer gesetzlichen Grundlage!  

'T�HQTFGTV�FCJGT��CWH�FKG������)TGP\G�\W�XGT\KEJVGP�

Vorsteuerabzug aus nur gelegentlichem Erwerb 
von Luxusfahrzeugen

5VTGKVKI�XQT�FGO�$WPFGU�PCP\JQH�YCT��QD�GKP�IGUEJÀHVNKEJGT�
Rahmen bzw. eine wirtschaftliche Tätigkeit allein aus dem 

UWDLGMVKXGP�7OUVCPF�CDIGNGKVGV�YGTFGP�MÒPPG��FCUU�FKG�
(CJT\GWIG�CNU�9GTVCPNCIG�OKV�FGO�<KGN�FGU�URÀVGTGP�8GT-
kaufs und daher mit Einnahmenerzielungsabsicht erworben 

wurden, oder ob vielmehr objektive Kriterien erfüllt sein 

müssen.

Der Bundesfinanzhof vertrat die Auffassung, dass der 

8QTUVGWGTCD\WI�CWU�FGO�PWT�IGNGIGPVNKEJGP�'TYGTD�GKPGU�
2MY�GKPGO�7PVGTPGJOGT�OKV�CPFGTUCTVKIGT�*CWRVVÀVKIMGKV�
nur dann zustehe, wenn damit eine wirtschaftliche Tä-

tigkeit begründet oder die wirtschaftliche Haupttätigkeit 

FGU�7PVGTPGJOGTU�WPOKVVGNDCT��FCWGTPF�WPF�PQVYGPFKI�
erweitert werde.
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Erbschaft-/Schenkungsteuer

Wertermittlungsmethoden bei einem Grundstück 

für Zwecke der Schenkungsteuer

Wer seinem Sohn oder der Tochter ein besonderes Ge-
schenk zu einem besonderen Anlass machen will, der 
schenkt ihm oder ihr ein kleines Häuschen für die neue Le-
bensphase. Das machte in dem nachfolgenden Beispielsfall 
GKP�8CVGT��FGT�CDGT�UQ�XGTPØPHVKI�YCT��FCUU�GT�FGT�6QEJVGT�

die Auswahl des Grundstücks mit Gebäude, Carport und 
Garten überließ und das von der Tochter mit notarieller 
7TMWPFG�GTYQTDGPG�)TWPFUVØEM�PWT� 
���DG\CJNVG��0GDGP�

FGO�-CWHRTGKU�XQP��������|'WTQ�ØDGTPCJO�GT�CWEJ�FKG�

Grunderwerbsteuer und die Notar- und Grundbuchkosten. 
Nach der Hochzeitsfeier kam das zuständige Finanzamt auf 
FGP�8CVGT�\W�WPF�XGTNCPIVG�GKPG�5EJGPMWPIUVGWGTGTMNÀTWPI�

s�FKGUG�5VGWGT�JCVVG�GT�KP�FGO�5EJGPMWPIUXGTVTCI�OKV�FGT�

Tochter auch übernommen. 

&GT�8CVGT�GTOKVVGNVG�FGP�9GTV�FGU�)TWPFUVØEMU�PCEJ�FGO�

im Bewertungsgesetz beschriebenen Sachwertverfahren 
OKV�TF���������|'WTQ��&CU�HØT�'KPHCOKNKGPJÀWUGT�XQTTCPIKI�

CP\WYGPFGPFG�8GTINGKEJUYGTVXGTHCJTGP�DGTØEMUKEJVKIVG�

er nicht, weil der Gutachterausschuss für Grundstücke 
mitgeteilt hatte, dass für die Lage des Grundstücks kein 
8GTINGKEJUYGTV� XQTJCPFGP�YCT��&GT� UEJGPMWPIUVGWGT-
liche Wert belief sich damit inklusive der übernommenen 
)TWPFGTYGTDUVGWGT�XQP�������WPF�FGT�0QVCT��WPF�)TWPF-
DWEJMQUVGP�CWH��������|'WTQ��&C\W�MCO�FCPP�PQEJ�FKG�

5EJGPMWPIUVGWGT�UGNDUV��FKG�FGT�8CVGT�ØDGTPQOOGP�JCVVG��

Das Finanzamt folgte in seinem Schenkungsteuerbescheid 
aber dem ermittelten Wert nicht, sondern ging vom Kauf-
RTGKU�CWU��YGKN�FKGUGT�LC�CNU�8GTINGKEJURTGKU�\WT�8GTHØIWPI�

UVCPF��&C�FGT�8CVGT�CDGT�FKGUGT�#TIWOGPVCVKQP�PKEJV�HQNIGP�

wollte, kam der Fall vor das Finanzgericht und schließlich 
\WO�$WPFGU�PCP\JQH��

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�XGTVTCV� KP� UGKPGO�7TVGKN�FKG�#WHHCU-
UWPI�� FCUU� DGK� HGJNGPFGP�8GTINGKEJURTGKUGP� HØT� CPFGTG�

Grundstücke auch ein zeitnah zur Schenkung vereinbarter 
Kaufpreis für das betreffende Grundstück maßgebend sein 
kann. Dieser Kaufpreis lag hier vor. Durch die Anwendung 
FGU�8GTINGKEJUYGTVGU�DGNKGH�UKEJ�FKG�5EJGPMWPIUVGWGT�FCOKV�

CWH��������|'WTQ�CPUVCVV�GKPGT�5VGWGT�XQP�������|'WTQ�DGK�

der Bewertung nach dem Sachwertverfahren. Die unter-
UEJKGFNKEJGP�$GVTÀIG�GTIGDGP�UKEJ�YKG�HQNIV�

Rechnung Sachwert 

�������|'WTQ�
#WUICPIUYGTV�����������|'WTQ�
(TGKDGVTCI����

�������|'WTQ�
�������|'WTQ�
�����ØDGTPQOOGPG�5VGWGT����

�������|'WTQ�
UVR���9GTV��FCXQP�������|'WTQ�
�����5VGWGT�

Rechnung Vergleichswert 

�������| 'WTQ� 
8GTINGKEJUYGTV�� �� �������| 'WTQ� 
(TGKDG-
VTCI�����������|'WTQ�
�������|'WTQ�
�����ØDGTPQOOGPG�

5VGWGT�����������|'WTQ�
UVR���9GTV��FCXQP��������|'WTQ�


�����5VGWGT�

An diesem Beispielsfall wird erkennbar, welche Tücken 
bei solchen Transaktionen lauern und welch erhebliche 
Auswirkung die unterschiedlichen Bewertungsverfahren 
auf die festzusetzende Steuer haben.

Gewerbesteuer

Wartungskosten bei Leasingverträgen 

gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen

Der Begriff der „Leasingraten“ im Gewerbesteuergesetz 
UKPF�s�GDGPUQ�YKG�DGK�/KGV��WPF�2CEJV\KPUGP�s�YKTVUEJCHV-
lich zu verstehen. Wartungskosten, die vertraglich auf den  
Leasingnehmer abgewälzt werden, sind Teil der „Leasing-
rate“ und gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen.

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�JCV�KP�GKPGO�7TVGKN�CWUIGHØJTV��FCUU�

.GCUKPITCVGP�PCEJ�FGO�7PVGTPGJOGPUVGWGTTGHQTOIGUGV\�

2008 ausdrücklich in die Hinzurechnung bei der Ermitt-
lung des Gewerbeertrages einbezogen worden sind. Sie 
sind dann hinzuzurechnen, wenn das Wirtschaftsgut, für 
das die Leasingraten gezahlt werden, im Eigentum eines 
&TKVVGP�UVGJV��+P�FKGUGP�(ÀNNGP�KUV�FCU�.GCUKPI�OKV�FGT�2CEJV�

oder Miete vergleichbar. Die vertragliche Überwälzung von 
0GDGPMQUVGP�XQO�8GTOKGVGT�8GTRÀEJVGT�CWH�FGP�/KGVGT�

2ÀEJVGT�YKTMV�UKEJ�V[RKUEJGTYGKUG�KP�GKPGT�8GTOKPFGTWPI�FGU�

„reinen“ Miet- oder Pachtzinses aus, ebenso bei Abwälzung 
der Wartungskosten auf den Leasingnehmer im Hinblick auf 
FKG�*ÒJG�FGT�.GCUKPITCVG��9KTVUEJCHVNKEJ�UVGNNGP�FKG�DGUQP-
FGTGP�8GTIØVWPIGP�HØT�FKG�9CTVWPIUCTDGKVGP�PKEJVU�CPFGTGU�

dar als Teile des Entgelts, das der Leasingnehmer für die 
Überlassung des Gebrauchs einschließlich der Nutzung und 
der mit der Nutzung verbundenen Abnutzung zu entrichten 
hat. Es wäre mit der Gleichmäßigkeit der Besteuerung nicht 
vereinbar, wenn das für die Wartung zu leistende Entgelt 
verschieden behandelt würde, je nachdem ob es in der 
Leasingrate enthalten sei oder besonders entrichtet werde.
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Grunderwerbsteuer

Grunderwerbsteuer bei Grundstücksveräußerung 

unter Nießbrauchsvorbehalt

9GPP�FGT�)TWPFUVØEMUMÀWHGT�QJPG�CPIGOGUUGPG�8GTIØ-

VWPI�FGO�8GTMÀWHGT�
QFGT�GKPGO�&TKVVGP��0WV\WPIUTGEJVG�

an dem Grundstück (Nießbrauchs- und Wohnungsrechte) 

DGNCUUG��NKGIG�FCTKP�GKP�IGNFYGTVGT�8QTVGKN��FGP�FGT�-ÀWHGT�

für den Erwerb der Sache hingebe und der deshalb in 

die grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage ein-

zubeziehen sei. Dies entschied das Finanzgericht Baden-

Württemberg.

Wenn jedoch der Grundstücksverkäufer die vorbehaltenen 

Nutzungen angemessen vergütet, liegt in der Nutzungs-

ØDGTNCUUWPI�MGKPG�)GIGPNGKUVWPI�HØT�FCU�)TWPFUVØEM�K�|5��

)TWPFGTYGTDUVGWGTIGUGV\GU��1D� UKEJ�FGT�8GTMÀWHGT�0WV-

zungen ohne angemessenes Entgelt vorbehalten hat, ist 

durch Auslegung des Kaufvertrags zu ermitteln.

Verfahrensrecht

Ersatzzustellung durch Niederlegung bei 

Unmöglichkeit der Einlegung eines Steuerbescheids

&KG�7POÒINKEJMGKV�FGT�'KPNGIWPI�GKPGU�5VGWGTDGUEJGKFU�KP�

den Briefkasten oder einer ähnlichen für den Postempfang 

GKPIGTKEJVGVGP�8QTTKEJVWPI�KUV�NCWV�(KPCP\IGTKEJV�&ØUUGNFQTH�

Wirksamkeitsvoraussetzung für dessen Ersatzzustellung 

durch Niederlegung bei der Post.

Wenn die Benachrichtigung über eine Niederlegung in den 

Briefkasten eingeworfen werde, bestehen daher ernstliche 

Zweifel an der Wirksamkeit der Ersatzzustellung. Denn 

ausweislich der vorliegenden Postzustellungsurkunde hat 

die Zustellerin im Streitfall die Mitteilung über die Niederle-

gung in den Briefkasten der Empfangsbevollmächtigten der 

Antragstellerin eingeworfen. Es ist in tatsächlicher Hinsicht 

nichts dafür ersichtlich, dass in diesen Briefkasten, in den die 

Mitteilung eingeworfen wurde, nicht auch die Bescheide 

UGNDUV�JÀVVGP�GKPIGNGIV�YGTFGP�MÒPPGP�

Wirksame Abberufung eines  

GmbH-Geschäftsführers –  

Keine Haftung für Lohnsteuerschulden

Mit der Abberufung als Geschäftsführer ist die Geschäfts-

führertätigkeit beendet. Dies gilt unbeschadet des Zeit-

punkts, in dem die Beendigung im Handelsregister einge-

tragen wird. Die Eintragung hat jedoch nur deklaratorische 

9KTMWPI��F�|J��FGT�$GIKPP�WPF�FCU�'PFG�FGT�IGUGNNUEJCHVU-

TGEJVNKEJGP�1TICPUVGNNWPI�s�WPF�FCOKV�CWEJ�FKG�'PVUVGJWPI�

WPF�FCU�'TNÒUEJGP�FGT�UVGWGTTGEJVNKEJGP�2�KEJVGPUVGNNWPI�

DGK�)OD*�)GUEJÀHVUHØJTGTP�s�JÀPIGP�CNNGKP� XQO� +PJCNV�

und der Wirksamkeit des Gesellschafterbeschlusses ab. Der 

ÒHHGPVNKEJG�)NCWDG�FGU�*CPFGNUTGIKUVGTU�JCV�MGKPGP�'KP�WUU�

CWH�FKG�*CHVWPI�PCEJ��|���#1�

Zwar gab es im Streitfall vor dem Finanzgericht Düsseldorf 

keinen schriftlichen Gesellschafterbeschluss, in dem die 

Abberufung ausdrücklich ausgesprochen wurde, aber für 

Gesellschafterbeschlüsse bestehe kein allgemeines Be-

stimmtheitsgebot, erst recht kein Ausdrücklichkeitsgebot, 

UQFCUU� CWEJ� MQPMNWFGPVG� $GUEJNWUUHCUUWPIGP�OÒINKEJ�

UGKGP��7PVGT�$GTØEMUKEJVKIWPI�FGT� XQTIGPCPPVGP�)TWPF-

sätze war die Geschäftsführerstellung des Klägers zum 

streitigen Zeitpunkt beendet.

Zivilrecht

Mieterhöhungserklärung aufgrund  

von Modernisierungsmaßnahmen –  

Einzel-Aufstellung aller Kosten nicht notwendig

'KPG�8GTOKGVGTKP�JCVVG�FKG�'TJÒJWPI�FGT�/KGVG�OKV�FGO�

Einbau einer neuen Zentralheizungsanlage sowie einer 

Wärmedämmung begründet. Sie händigte der Mieterin 

eine tabellarische Aufstellung der Maßnahmen und deren 

)GUCOV�� UQYKG� +PUVCPFUGV\WPIUMQUVGP�CWU��&KG�-NÀIGTKP�

NGJPVG�FKG� <CJNWPI�FGT� IGHQTFGTVGP�/KGVGTJÒJWPI�CWU�

formellen Gründen ab.

Der Bundesgerichtshof hielt es jedoch für ausreichend, 

YGPP�8GTOKGVGT� KP�FGT�'TJÒJWPIUGTMNÀTWPI�FKG�)GUCOV�

kosten einer Modernisierungsmaßnahme sowie die in 

#D\WI�IGUGV\VGP�-QUVGP�HØT�FCFWTEJ�GKPIGURCTVG�+PUVCPF-

setzungsmaßnahmen angeben. Die detaillierte Aufstellung 

FGT�2QUVGP�WPF�)GYGTMG�KUV�JKGT�PKEJV�PÒVKI�IGYGUGP��
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März 2023 – Monatsinformation

Termine Steuern/Sozialversicherung März / April 2023

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.03.20231 11.04.20232

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.03.2023 entfällt

-ÒTRGTUEJCHVUVGWGT��5QNKFCTKVÀVU\WUEJNCI 10.03.2023 entfällt

7OUCV\UVGWGT 10.03.20233 11.04.20234

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

DGK�<CJNWPI�FWTEJ�

Überweisung5 13.03.2023 14.04.2023

Scheck� 10.03.2023 11.04.2023

Sozialversicherung7 29.03.2023 ����������

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts- 

zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 

den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.

2� (ØT�FGP�CDIGNCWHGPGP�/QPCV��DGK�8KGTVGNLCJTGU\CJNGTP�HØT�FCU�CDIGNCWHGPG�-CNGPFGTXKGTVGNLCJT�

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

4� (ØT�FGP�CDIGNCWHGPGP�/QPCV��DGK�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI�HØT�FGP�XQTNGV\VGP�/QPCV��DGK�8KGTVGNLCJTGU\CJNGTP�
QJPG�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI�� 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5� 7OUCV\UVGWGTXQTCPOGNFWPIGP�WPF�.QJPUVGWGTCPOGNFWPIGP�OØUUGP�ITWPFUÀV\NKEJ�DKU�\WO�����FGU�FGO�#POGNFWPIU\GKVTCWO�HQNIGPFGP�

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag  

der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

� Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt.  

Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

7� &KG�5Q\KCNXGTUKEJGTWPIUDGKVTÀIG�UKPF�GKPJGKVNKEJ�CO�FTKVVNGV\VGP�$CPMCTDGKVUVCI�FGU�NCWHGPFGP�/QPCVU�HÀNNKI��7O�5ÀWOPKU\WUEJNÀIG�\W�XGT-

OGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCIUPCEJYGKUG��&KGUG�

OØUUGP�FGT�LGYGKNKIGP�'KP\WIUUVGNNG�DKU�URÀVGUVGPU�\YGK�#TDGKVUVCIG�XQT�(ÀNNKIMGKV�
F�|J��CO��������������������������LGYGKNU��|7JT��XQTNKGIGP��

Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die 

Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 

Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Impressum

�������#NNG�4GEJVG��KPUDGUQPFGTG�FCU�8GTNCIUTGEJV��CNNGKP�DGKO�*GTCWUIGDGT�&#6'8�G)��������0ØTPDGTI�
8GTNCI��

&KG�+PJCNVG�YWTFGP�OKV�ITÒ»VGT�5QTIHCNV�GTUVGNNV��GTJGDGP�MGKPGP�#PURTWEJ�CWH�GKPG�XQNNUVÀPFKIG�&CTUVGNNWPI�WPF� 

ersetzen nicht die Prüfung und Beratung im Einzelfall.
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